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Arbeitsschutzstandards!?
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Bildquelle: Eigene.
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Der erste Lock Down hat unsere 
Branche unvermindert getroffen –

nahezu alle Betriebe mussten 
vollständig schließen.

Bildquelle: Eigene.



Anfang Mai gab es die Planung für ein 
Wiederhochfahren – Aktuell im zweiten 
Lock Down – der wiederum für unsere 

Branche verlängert wurde, stellt sich die 
Frage erneut, wie in der betrieblichen 
Praxis infektionsschutzgerecht wieder 

geöffnet werden kann…

Bildquelle: Eigene.



Bundesrecht vs. 
Landesrecht

Bildquelle: Eigene.



Thüringer Verordnung über außerordentliche Sondermaßnahmen

Gültig ab 2. November 2020 (neu?!)

Thüringer Corona-Verordnung vom 20. Oktober 
(Zweite Thüringer Verordnung über grundlegende 

Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der 
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2) – Diese 

ist (zunächst) bis zum 30. November gültig.

Allgemeinverfügungen in den 
Landkreisen und kreisfreien Städten.



Arbeitsschutz 
Staatliche Regeln vs.

BG Regelwerk



Grundsätzliches – Was gilt – die Einordnung



Gefährdungsbeurteilung und 
Branchenregelung

Bildquelle: Eigene.



Branchenregelung für das Hotel- und Gaststättengewerbe vom TMASGFF

Quelle: https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/Dateien/COVID-19/Branchenregelungen_Hotel_Gaststaetten.pdf



Quelle: https://www.bgn.de/corona/gastgewerbe-handwerkliche-speiseeisherstellung/#gfbu

Gefährdungsbeurteilung SARS-CoV2-Arbeitsschutzstandards



Gefährdungsbeurteilung SARS-CoV2-Arbeitsschutzstandards

Quelle: https://www.bgn.de/corona/gastgewerbe-handwerkliche-speiseeisherstellung/#gfbu



Pandemieplan SARS-CoV2-Pandemie

Quelle: https://www.bgn.de/corona/gastgewerbe-handwerkliche-speiseeisherstellung/#gfbu



Unternehmer brauchen klare Vorlagen die umsetzbar sind…

Quelle: https://www.bgn.de/corona/gastgewerbe-handwerkliche-speiseeisherstellung/#c12027

Bildquelle: Eigene.



Maßnahmenempfehlungen der Bundesregierung 
zum infektionsschutzgerechten Lüften 

Bildquelle: Eigene.



Maßnahmenempfehlungen der Bundesregierung zum infektionsschutzgerechten Lüften 

Quelle: Empfehlung der Bundesregierung „Infektionsschutzgerechtes Lüften“ – 16. September 2020

Bildquelle: Eigene.



SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel vom 20.08.2020

4.2.3 Lüftung („C-ASS“ Punkt 3) 
…

(3) Die Überprüfung der Qualität der Lüftung kann durch eine CO2-Messung erfolgen. Entsprechend 
ASR A3.6 ist eine CO2-Konzentration bis zu 1.000 ppm noch akzeptabel. In der Zeit der Epidemie ist 
dieser Wert soweit möglich zu unterschreiten.

1.000 ppm CO2

Quelle: Empfehlung der Bundesregierung „Infektionsschutzgerechtes Lüften“ – 16. September 2020



Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.6 „Lüftung“

Quelle: Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.6 „Lüftung“ – Tabelle 1 



Infektionsgerechtes Lüften

Quelle: https://www.bgn.de/corona/gastgewerbe-handwerkliche-speiseeisherstellung/#gfbu



Handlungsempfehlungen des DEHOGA Thüringen 

Grundsätzlich muss jeder Unternehmer für sein Unternehmen eine 
Gefährdungsbeurteilung und einen betrieblichen Pandemieplan auf 
den nachfolgend dargestellten Grundlagen erstellen. Ebenso sollen 
entsprechende Skizzen der Gasträume unter den nachfolgend 
dargestellten Bedingungen der Hygiene sowie des Abstandsgebotes 
erstellt werden.

Das Konzept unterliegt der ständigen Evaluierung aufgrund der Gefahrenlage und der dann erforderlichen 
Anpassungen.



DEHOGA Thüringen KOMPETENZZENTRUM
Berufsschule für das Thüringer Gastgewerbe

Bilderquelle: Eigene.



Bildquelle: Eigene.

afghanisch 1 0,32%

albanisch 0 0,00%

armenisch 0 0,00%

deutsch 109 34,82%

eritreisch 0 0,00%

guineisch 1 0,32%

indisch 0 0,00%

indonesisch 3 0,96%

iranisch 3 0,96%

irakisch 1 0,32%

italienisch 1 0,32%

kolumbianisch 0 0,00%

kombadschanisch 0 0,00%

litauisch 1 0,32%

madagassisch 2 0,64%

marokkanisch 1 0,32%

nigerianisch 1 0,32%

österreichisch 0 0,00%

pakistanisch 0 0,00%

polnisch 0 0,00%

portugiesisch 0 0,00%

rumänisch 0 0,00%

russisch 0 0,00%

spanisch 0 0,00%

syrisch 1 0,32%

tadschikisch 0 0,00%

tschechisch 1 0,32%

tunesisch 0 0,00%

ukrainisch 5 1,60%

ungarisch 1 0,32%

vietnamesisch 181 57,83%

Gesamt 313

Aktuell sind 
16 Nationen 
in unserer 

Berufsschule

DEHOGA Thüringen KOMPETENZZENTRUM



Thüringer Verordnung über außerordentliche Sondermaßnahmen…

§ 9 Arbeitsschutz

Arbeitgeber im Sinne des § 2 Abs. 3 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) vom 7. August 1996 (BGBl. I 
S. 1246), zuletzt geändert durch Artikel 293 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), sind 
verpflichtet, soweit die Betriebe nicht nach den Bestimmungen dieser Verordnung zu schließen sind, ein 
hohes Niveau des Arbeitsschutzes zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten im Sinne 
des § 2 Abs. 2 ArbSchG zu gewährleisten. 

Sie haben die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG und die betriebliche Pandemieplanung unter 
Beachtung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel in der Fassung vom 20. August 2020 (GMBl. Nr. 24 S. 
484) anzupassen. Im Rahmen der Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung und der Ableitung der 
erforderlichen Maßnahmen hat auch die Anpassung der bestehenden betrieblichen 
Infektionsschutzkonzepte zu erfolgen. Zu den Maßnahmen kann auch die Gewährung von Heimarbeit 
oder mobilem Arbeiten gehören.

Rechtsstand: 25.11.2020



Branchenregelung für das Hotel- und Gaststättengewerbe [Thüringen]

…

Die Infektionsschutzregeln und Arbeitsschutzvorschriften sind unter Berücksichtigung der jeweiligen 
besonderen spezifischen Bedingungen umzusetzen. 

Die Infektionsschutzplanung sowie Personaleinsatzplanung müssen bereits vor der Öffnung im Rahmen der 
Erstellung einer aktualisierten Gefährdungsbeurteilung erfolgen. 

1. Die Gäste sollen verantwortungsvoll vor der Infektion geschützt werden und gleichzeitig soll damit auch 
eine Überforderung des Gesundheitssystems vermieden werden (Infektionsschutzregeln). Hinweise und 
Anregungen von Gästen sind aufzugreifen. 

2. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben die besondere Verantwortung für den Schutz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Infektionen (Arbeitsschutz). Der Schutz des Personals dient darüber 
hinaus ebenfalls dem Infektionsschutz. 

Rechtsstand: 02. November 2020



Zweite Thüringer Verordnung über grundlegende Infektionsschutzregeln zur Eindämmung…

§ 1 Mindestabstand  

(1) Wo immer möglich und zumutbar, ist ein Mindestabstand von wenigstens 1,5 m einzuhalten.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Angehörige des eigenen Haushalts und Angehörige eines weiteren Haushalts. 
Satz 1 gilt entsprechend für Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht.

§ 2 Kontaktbeschränkung

Jede Person ist angehalten, die physisch-sozialen Kontakte zu anderen Personen möglichst gering zu 
halten. Es wird empfohlen, sich nur mit Personenmehrheiten nach § 1 Abs. 2 oder mit nicht mehr als 
zehn sonstigen Personen aufzuhalten und den Personenkreis, zu dem physisch-sozialer Kontakt 
besteht, möglichst konstant zu halten.

Rechtsstand: 25.11.2020



Zweite Thüringer Verordnung über grundlegende Infektionsschutzregeln zur Eindämmung…

Praxis: Angehörige des eigenen Haushalts und Angehörige eines weiteren Haushalts. 

Bildquelle: Eigene.



§ 3 Allgemeine Infektionsschutzregeln 

…

(3) Zusätzlich zu den Infektionsschutzregeln nach Absatz 2 ist sicherzustellen: 

1. der Ausschluss von Personen mit erkennbaren Symptomen einer COVID-19-Erkrankung, 
insbesondere akuter Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, Atemnot oder Fieber im 
Zusammenhang mit neu aufgetretenem Husten,

2. die Ausstattung der Örtlichkeit der Zusammenkunft oder des Standorts mit ausreichenden 
Möglichkeiten zur guten Belüftung,

3. eine aktive und geeignete Information der anwesenden Personen über allgemeine 
Schutzmaßnahmen, insbesondere Händehygiene, Abstand halten, Rücksichtnahme auf 
Risikogruppen sowie Husten- und Niesetikette, und das Hinwirken auf deren Einhaltung,

4. die Einhaltung des jeweiligen Infektionsschutzkonzepts nach § 5 Abs. 1.

Rechtsstand: 25.11.2020

Zweite Thüringer Verordnung über grundlegende Infektionsschutzregeln zur Eindämmung…



DEHOGA THÜRINGEN KOMPETENZZENTRUM – September 2020

Umsetzung in der Praxis …



DEHOGA THÜRINGEN KOMPETENZZENTRUM – November 2020

Umsetzung in der Praxis …



DEHOGA THÜRINGEN KOMPETENZZENTRUM – November 2020

Umsetzung in der Praxis …



DEHOGA THÜRINGEN KOMPETENZZENTRUM – November 2020

Umsetzung in der Praxis …





Bei Corona-Verdacht  informieren!

Bei Corona-Verdacht  informieren!

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie mit dem Coronavirus infiziert sein könnten 
(typische Atemwegssymptome oder Kontakt zu einer infizierten Person), 
informieren Sie umgehend Ihren Arbeitgeber bzw. Vorgesetzten. 

COVID 19 ist eine meldepflichtige Krankheit nach dem Infektionsschutzgesetz. 

Wenn Sie infiziert sind, müssen Sie und alle Ihre Kontaktpersonen in häuslicher 
Quarantäne bleiben. Ihr Arbeitgeber wird Ihnen die weiteren Schritte mitteilen.

Nicht krank zur Arbeit!

Wenn Sie sich krank fühlen, dürfen Sie nicht zur Arbeit kommen bzw. nicht 
weiterarbeiten. Informieren Sie Ihren Vorgesetzten und melden Sie sich 
ordnungsgemäß krank. 

Vor Wiederantritt der Arbeit ist eine ärztliche Abklärung erforderlich.



§ 6 Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung 

(1) In geschlossenen Fahrzeugen des öffentlichen Personenverkehrs, insbesondere in Eisenbahnen, 
Straßenbahnen und Omnibussen, in Taxen, in Reisebussen und in sonstigen Beförderungsmitteln 
mit Publikumsverkehr sind die Fahrgäste verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu verwenden.

(2) In Geschäften mit Publikumsverkehr sind die Kunden verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
verwenden.

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gilt die Verpflichtung zur Verwendung einer Mund-Nasen-
Bedeckung nicht für:

1. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres,

2. Personen, denen die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen Behinderung oder aus 
gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist; dies ist in geeigneter 
Weise glaubhaft zu machen,

3. …

Zweite Thüringer Verordnung über grundlegende Infektionsschutzregeln zur Eindämmung…



Branchenregelung für das Hotel- und Gaststättengewerbe (Thüringen)

Die dargestellten Hygienestandards einschließlich der Personalhygiene dienen auch dem Schutz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als ein Grundsatz gilt die möglichst weitgehende Einhaltung der 
Abstandsregelung (mindesten 1,5 Meter). 

Die Posteneinteilung z. B. in der Küche ist möglichst so zu gestalten, dass Mindestabstände eingehalten 
werden können. Wenn dies nicht möglich ist und die Infektions-Barriere auch nicht durch andere 
Maßnahmen wie Trennwände sichergestellt ist, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu verwenden. Die 
Verwendung der Mund-Nasen-Bedeckung schließt die Bereitstellung, die Sicherstellung des richtigen 
Umgangs bzw. Tragens durch Unterweisung und ggf. die Gewährung von Kurzpausen ein.

Zweite Thüringer Verordnung über grundlegende Infektionsschutzregeln zur Eindämmung…

Bildquelle: Eigene.



ABER…

Gefährdungsbeurteilung



ABER…

Hygienevorschriften



Danke fürs Mitmachen!

Und natürlich auch für freundliche, aber 
bestimmte Hinweise an Teilnehmer, Schüler 
Gäste oder Kollegen, die sich nicht an unsere 
Regeln halten!



Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.


